
U nterlagen. Da ihm dies nicht genügte, w urde er auch ein 
eifriger H örer der westlichen Hetzsender, insbesondere 
des „F ran k fu rte r“ Senders. Diese von ihm dort au f
gefangenen H etzen in Form  der sogenannten „poli
tischen W itze“ nutzte der Beschuldigte in der Folge 
dazu aus, sie in der G astw irtschaft an andere B ürger 
unserer Republik w eiter zu verbreiten m it dem Ziel, 
das Ansehen der leitenden S taatsfunktionäre der DDR 
und der Sowjetunion bei den W erktätigen  zu diskrim i
nieren. (S. Bl. 4, 15, 16, 17, 19, 20, 24 d. A.)
Bezeichnend an dieser gem einen vom Beschuldigten 
betriebenen H etze ist, daß sie zu einem Zeitpunkt be
trieben wird, in dem die gesam te W eltöffentlichkeit, 
insbesondere die A rbeiterklasse und ihre Verbündeten, 
den Bem ühungen des gesam ten sozialistischen Lagers, 
insbesondere der Sowjetunion, eine Entspannung in der 
internationalen Lage herbeizuführen, die g rößte Beach
tung  schenken. Den im perialistischen K riegstreibern 
W estdeutschlands ist jedoch das ständig  wachsende 
V ertrauen der W erktätigen zur sozialistischen E n t
wicklung in allen S taaten  des Friedenslagers und ihre 
Repräsidenten, wie es z. B. die Indienreise der so
w jetischen S taatsm änner Bulganin und Chrustschow 
bewiesen h a t und es ihre Englandreise erneut beweisen 
wird, ein H indernis in ih rer „Politik der S tä rk e“. Aus 
diesem Grunde versuchen sie, das Ansehen unserer 
S taa tsm änner durch die V erbreitung solch gem einer 
H etztiraden zu diskrim inieren und gleichzeitig dam it 
den Gedanken der V ölkerfreundschaft und V ölkerver
ständigung zu hintertreiben.

D er Beschuldigte ha t die im perialistischen K riegstrei
ber hierin bew ußt un terstü tz t. Daß es sich bei ihm 
um  einen ausgesprochenen Feind unseres sozialistischen 
Aufbaus handelt, zeigt sein V erhalten gegenüber seiner 
Tochter, der er eine aktive M itarbeit in der F D J un te r
sagte. Besonders deutlich drückt es sich aber auch in 
seinem V erhalten etwa M itte Ja n u a r 1956 gegenüber 
dem Mitglied der LPG, Blosche, aus (s. Bl. 7 d. A.) und 
Beyer (s. Bl. 8 d. A.) die er m it den gem einsten A us
drücken beschim pfte, w as auch gleichzeitig seine noch 
in ihm vorhandene faschistische E instellung zeigt. D er
artig e  Beschimpfungen von M itgliedern der Kommu
nistischen P arte i kennen w ir noch all zu gu t aus dem 
„Jarg o n “ der Faschisten, zu r Zeit ih rer G ew altherr
schaft.
Die H etze des Beschuldigten is t Boykotthetze gegen 
die E inrichtungen und Politiker, aber auch Rassen
hetze im Sinne des A rtikel 6 Abs. 2 der V erfassung 
der DDR, da sie geeignet ist, das V ertrauen der W erk
tä tigen  in die P arte i der A rbeiterklasse, als die füh
rende K ra ft beim A ufbau des Sozialismus, in die lei
tenden K ader unseres S taa tes und der P arte i der 
A rbeiterklasse zu untergraben.

Im  A ufträge:
gez. K ranz 

S taa tsanw alt

Das Urteil des Bezirksgerichts Erfurt vom  7. Mai 1956 
lautete auf 1 Jahr 3 Monate Zuchthaus.

*

Im  November 1956 w irkten sich die Ereignisse in Un
garn auch in der Sowjetzone aus. Zonenbewohner, die 
in Äußerungen Anteil nahmen und Partei für das um 
seine Freiheit ringende ungarische Volk erkennen 
ließen, oder die gar Parallelentwicklungen in der SBZ 
voraussagten, wurden als Staatsverbrecher angesehen 
und verurteilt. Soweit die Verfahren noch über den 
1. Februar 1958 hinaus anhängig waren, mußten die 
Strafbestimmungen des Strafrechtsergänzungsgesetzes 
— hier: § 19 StEG  — zur Urteilsfindung herangezogen 
werden.
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Anklageschrift des Staatsanwalts des Kreises 
Ribnitz-Damgarten

vom 11. Dezember 1956 
— K AR 295/56 Rib. —

Der Beschuldigte G. R. 
wird a n g e k l a g t ,
die öffentliche Sicherheit dadurch gefährdet zu haben, 
indem er sich vorsätzlich durch den Genuß geistiger 
G etränke in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschlie
ßenden Rausch versetzte und in diesem Zustand eine 
m it S tra fe  bedrohte H andlung beging.
E r h a t A nfang November 1956 im Zusam m enhang m it 
den Ereignissen in U ngarn  im Zentral-H otel in P rerow  
gegenüber verschiedenen G ästen geäußert, daß auch 
bei uns zu W eihnachten eine neue R egierung gebildet 
würde, aber ohne W alter U lbricht, und daß auch bei 
uns in wenigen Tagen eine A rbeiterrevolution aus
brechen werde sowie noch verschiedenes andere. 
Vergehen gern.: § 330 a  StGB

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

A nfang November 1956 w ar der Beschuldigte gegen 
18 U hr in das Zentralhotel gekommen, wo er m it zwei 
Gästen aus Berlin größere Mengen Alkohol trank . So 
h a t er innerhalb eines verhältn ism äßig  kurzen Zeit
raum es, etw a bis 20 Uhr, eine F lasche Likörwein so
wie noch diverse andere alkoholische G etränke zu sich 
genommen. Im  w eiteren V erlauf des Abends kam  der 
Beschuldigte m it einigen Grenzpolizisten sowie einigen 
E inw ohnern Prerow s ins Gespräch und versuchte, diese 
Personen in eine politische Diskussion hineinzuziehen. 
Im  V erlaufe dieser Diskussion brach te er im Zusam 
m enhang m it den Vorfällen in U ngarn  zum Ausdruck, 
daß auch bei uns in der Deutschen D em okratischen 
Republik in wenigen Tagen eine Revolution ausbrechen 
werde und dann eine neue R egierung gebildet würde. 
Die A rbeiter w ären m it der jetzigen R egierung von 
W alter U lbricht nicht zufrieden und bis zum 25. Dezem
ber 1956 sei diese neue R egierung gebildet, jedoch 
ohne W alter U lbricht. W eiterhin versuchte er, den 
1. S tellvertreter des M inisterpräsidenten W alter U lbricht 
telefonisch zu erreichen. Als ihm dieses nicht gelang, 
sag te  er zu den anderen G ästen an  seinem Tisch: „Der 
H und m eldet sich nicht.“ Als er diese Bem erkung 
m achte, h a t sich der Beschuldigte im Zustand des 
Vollrausches befunden, da er nicht nur die bereits an 
gegebene Menge Alkohol zu sich genommen hat, son
dern dann m it anderen Gästen w eitertrank .
Diese Ä ußerungen w aren geeignet, eine E inrichtung 
unseres S taates, näm lich unsere Regierung, öffentlich 
verächtlich zu machen. W ährend der Vorkom mnisse 
in U ngarn  haben sich durch öffentliche E rk lärungen  
breite Kreise der Bevölkerung zu unserer R egierung 
bekannt. Es bestand und besteht keinerlei Veranlassung, 
m it den M aßnahm en der R egierung unseres A rbeiter
und B auernstaates unzufrieden zu sein oder die Re
gierung sogar ablösen zu wollen. In  unserem  A rbeiter
und B auernstaat se tzt sich die R egierung selbst in der 
überwiegenden M ehrzahl aus den w erk tä tigen  Men
schen aller Schichten der Bevölkerung zusamm en. Die 
„Revolution“ in U ngarn wurde nicht durch die A rbei
te r  herbeigeführt, sondern von konterrevolutionären 
K räften  m it U n terstü tzung  der im perialistischen M ächte 
inszeniert. D aß dieser Putsch  n icht zugunsten der 
A rbeiter heraufbeschw ört wurde, kann  m an tag täg lich  
aus den Meldungen unserer P resse entnehmen.

gez. Garbe 
S taa tsanw alt
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